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lıchen, ethischen, politischen, wirtschaftlichen un sozialen Fragen durch-
denkt und ihm ann den Weg dem Chaos erhellt? Erst nach dieser Untezr-
suchung aßt sıch die Frage richtig stellen un beantworten, w as WITr Ver-

nünftigerweise tun können un sollen o beruht für das deutsche olk alle
Hoffnung lichteren Zukunft auf der Nnneren Läuterung Der deutsche
Acker mMu erst gründlıch umgepflügt werden, un für EC1LNC NECUC, bessere Saat
bereit SeCcinNn

Was dem deutschen olk die Beschreitung des steilen Weges, der VOrTr iıhm
liegt erschwert und behindert, ist neben der JTrägheıt des erzens die
Verbohrtheit Deutschen (Nugnießer der veErgangenN€e. Irrtümer'‘), die
stiur un eigentlichen Sinne unverschämt behaupten, daß der bisherige
Weg doch der richtige BCWESCH SCI, DU  ba habe das deutsche olk leider Pech
gehabt Was S1€e€ bedauern, ı1st nicht die Begehung, sondern der Mißerfolg
der Verbrechen Gegen iıhren dumpfen oder auch gewalttätigen Widerstand
muß die Umkehr S1 durchsegen, un daher dürfen WIr nicht wundern,
WEn dem deutschen olk auch Innern noch harte Kämpfe bevorstehen

Wir 1ssecn icht welche Pläne Gottes Vorsehung mı1ıt der gegenwartlıgen
Menschheit at Wir 1ssen NUur, daß die Wandelbarkeit der menschlichen
Dinge unabsehbar 151 und WIFLF Nner eıt ungeheurer Umwälzungen leben
Wenn das deutsche olk endlich aQus SsSCiINECT CISCHCH Vergangenheit lernt
und den dämonischen Maächten der Verlogenheit un Maßlosigkeit wider-
steht ann ann Ccs ohl geschehen, daß es ar geworden und g -
demütigt, aber innerlich un die Versuchungen der Macht
gefeit geistigen G(Gütern mehr gewınnt, als es materiellen VeCr-

loren hat
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ıbt Kollektivschuld? der handeltr sıch bloß 580e4 e1iH Schlagwort 53  S

eELINe böswillige Erfindung uNnseTer Feinde, die > SaANZES olk verfemen un
st1 afen wollen? Einem jeden ehrlichen Deutschen 15 unbehaglıich zumu{e,
wenn VOo Kollektivschuld ort oder gar ZU Frage der Kollektivschuld
Stellung nehmen sol] Ke  1ın olk der Welt hat, vielleicht VOo SANZ WCNISCH
abgesehen, Schweres un Grauenvolles ber sıch ergehen lassen INUSSEN

WI1e Deutschland de1ı Herrschaft Hitlers Auch wennl Se1It mehr als 1815

Jahrzehnt e1inNne umfassende Weltpropaganda die Kunde Vo den Greueln nd
Verbrechen, die DNSCIrer Heimat begangen wurden, die fernsten Länder
brachte, haben WILT das Gefühl daß Nn sehr WCN1SC Menschen 11X Aus.
and m1t}- un nachempfinden konnten, w as ein großer eil unNnseres Volkes,
der Hitler innerlich ablehnte, unter der raffinierten Unterdrückung un Ver.
nıchtung des g  m  n Volkes, sCeC1INES Landes, SCINETLr Kultur, sCe1INES christ-
lichen Erbes gelitten hat Und DNUun sollen WIT, nachdem die Schrecken des
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Bombenkrieges eın Ende gefunden haben, ede unntwort stehen auf
die Anklage auf Kollektivschuld des en Volkes. ıbt CS heute ıcht
dringendere Yragen und Nöte? Muß iıcht eine VWelt ihre Krafte VOI .

CIMMSCH, ||  “n die drohenden Weltgefahren VoRn Hunger und Seuchen
bannen? Trog alledem können WILFXE der Frage der Kollektivschuld iıcht
gleichgültig, verächtlich oder unwillig vorübergehen. Es ıst keine Natiur-

. widrige Selbstbeschmugung des EISCHNCNHN Volkes, sich ehrlich und offen A

‚ Iragen, ob un inwıevwelt auch das olk mır den eigentlichen Ver-
brechern mitschuldig geworden ist, ohb 65 wirklich gibt, w1e Kollektiv-

schuld, tier welchen Bedingungen und ı welchem Grade solche Mit-Schuld
eintritt.

Es haben enn auch ıcht WCNIS€ ernstie und verantwortungsvolle Männer
ihre Meinung ZU Frage der Kollektivschuld geäußert. Wegen ihrer Stellung,
ihres Charakters, ihres Leidenschicksals, ıcht minder der aufgeschlos-

un ıttliıch empfindenden Haltung haben S16 AÄnspruch auf Gehör VCOCTI-

dient un auch —_ weılem Mal gefunden. Daß VOoO unkritischen Gesamt-
verurteilung des SANZCH Volkes ıcht geredet werden darf 1st schon Vo
höchsten unpnarteuschen Stellen verkündet worden. Die Frage der ollektiv

/ schuld wurde aber VOoO Anfang al ZUD eı] mıt der anderen Frage verbun-
‘ den, namlich der Pflicht und Notwendigkeit öffentlichen Schuldbekennt-

N1SSES VOT der SANZCH Welt Dieser Punkt steht gewiß icht außer allem
Zusammenhang mı der Tatsache Kollektivschuld Wenn jemand nach
gewıssenhafter Prüfung aller notwendigen Bedingungen zZu ehrlichen ber.
ZCUZUNS kommt daß ein olk eiN großes Maß solcher Kollektivschuld ayıf
sıch geladen hat annn ware auch die weılere Frage nach öffentlichen
Schuldbekenztnis PÄl prüfen ber diese Zzw eıle Frage 1st icht ohne we  Tr2S
schon gelöst durch die Feststellung wahren Kollektivschuld Hs bedarf
noch besonderer Überlegungen darüber, Wer befugt 1ST, 1 Namen des
ZANZCH Volkes C111 öoffentliches Schuldbekenntnis VOr der VWel:t abzulegen,
WEr das echt hat ein derartiges Bekenntnis ZU fordern, welche Wirkungen
CIn indiskretes Bekenntnis für das CISCHE Volk den jeweiligen poli-A tischen Verhältnissen nach S1. ziehen wüurde Aus diesem Grunde 15 €S

richtiger, einstweilen DU die Frage der Kollektivschuld ZUuU behandeln. Sie
1st auch für S1 allein schon schwer un erfordert ıcht bloß als
selhbstverständliche Voraussegung den unparteilschen Willen ZuUu  b Gerechtig-
eıt jenseits VOo aller Rachsucht und etiarnien politischen Absichten, SON-
ern auch ec1in icht Maß Vo moralischen un sozialen Kenntnissen

C1Ne Aufgesch!ossenheit für die tiefsten relig1ös-sittlichen Gezgenwarts-
anliegen. Unter dieser dreifachen Kucksicht se1ı 1er die Frage VOo der Kaol-
lektivschuld behandelt

Wer eCin SANZCS olk schuldig spricht, muß sıch allererst klar SC1iMN ber
Wesen und Bedingungen Schuld und Kollektivyschuld überhaupt,
mu iber cın entsprechendes soziologisches Wissen verfügen, 1 den Ein
fluß der gesellschaftlichen Struktur auf Erkenntnis, Verantwortungsfähig-
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eıt un Wirkungsmöglichkeit einer despotisch beherrschten Masse Zu VerTr-

stehen, mu zulegt wWEeNnnN wagti auf Grund der ethischen un sozialen
Überlegungen C1Ne Kollektivschuld ı bejahen, eCc1inN lebendiges Gespür für
die eıt Anr Grauen und ihre Schrecken, ihre unermeßlichen Leiden und
ihre Dämonie, VOo  baf allem aber für die unlösliche Verflechtung der ganzch
Menschheit oder iıhrer führenden Völker solche Kollektivschuld besigen.
Yrst WeNnNn all diese Bedingungen erfuüllt sind ist die naheliegende Gefahr

Fehlurteils gebannt

;
Unter welchen Bedingungen annn R8l VOoO Schuld und Kollektivschuld

reden? Wer ıS! zuständig der Entscheidung dieser Fragen? Und
liegt! das eigentlich moralische Problem oder der 09} s uUuNsSscCI€eS

BANZCN Fragens? Um mıt dem Legten beginnen, ann il antiworien,
gab nach allgemeiner AÄAuffassung in unNnserem Volke e1iNe kleinere Zahl

VO Verbrechern, 1€ einNne weıft größere Masse VO Unterworfenen beherrschte.
Diese Masse der Beherrschten lehnte ZWar innerlich die verbrecherischen
Methoden der Unterdrücker ab leistete auch außerlich keine unmittelbare
Beihilfe aber S1€ schwieg, s1C ertirug eine solche RKegierung, S1C

diese Selbstherrschaft ıcht siubie 816 wenı1gsiens mittelbar un indirekt
indem S16 durch ihre Mitarbeit 11 gesellschaftlichen, wirtschaftlichen nd
staatlıchen Leben zugleich deren Macht un Möglichkeit Zzu Ver-
brechertum sicherte. Schweigen und Unterlassung tatkräftigen Wider-'}
standes indirekte un mittelhareMitwirkung ZU den Taten VeTrT- Ar
brecherischen Regierung, darın dürfte nach der öffentlichen Meinung des
uslandes vorzusgSsSwW 15 die Schuld des deutschen Volkes bestehen, un diese
Schuld ist eben eC1iN“e Kollektivschuld. Zweifellos ıst diese Formel bei a ]] ihrer
großzügigen Primitivitat geeiıgnet, als AÄusgangspunkt EeEiNeET sachlichen nd
unpartelschen Untersuchung dienen. Die wEel Tatsachen sind ja unbe-
streitbar: der gewaltsam unterdrückte eil des Volkes ertirug die Despotie,
ohne S1€ ZU sturzen, und leistete durch ihre Mitarbeit a gesellschaftlichen.,
politischen un wirtschafilichen Leben i Friedens- un Kriegszeit wenıgstens
indirekte und mittelbare Unterstügung der Regierung. ber da beginnt i}
gerade erst die entscheidende Überlegung, ob Dulden unindirekte Mitarbeit
‚881 jedem FYall, ohne Ausnahme, schuldbar, tadelnswert, verbrecherisch oder
mindestens unehrenhaft un schwächlich ist

Ks ıst Sache der Moralwissenschaft, darüber ıe Entscheidung
treffen. Sie ıst zuständig für diese Frage. Es gibt unbezweifelbare Grundsäge,
die schon längst gefunden, erhärtet un geklärt sind un auf die verschieden-
sten Lebensgebiete, prıvale un öffentliche, angewendet wurden. Nur vo

diesen Grundsägen 11Ss vibt f e1Ne sichere, klare un gerechte Antwort auf
die Frage nach der Möglichkeit un Wirklichkeit von kollektiverVerschuldung
un Verantwortung Diese Grundsäge sind DU gewiß ıcht ausschließliches
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Eigentum eines strengen Fachwissens, das dem natürlichen sittlichen Emp
finden vorenthalten bliebe Oft weiß das unbefangene sittliche Urteil
un die verantwortungsbewußte Entscheidung der Stunde auch ohne fachlich-
wissenschaftliche Vorbildung das Rechte treffen. ıcht alles Schweigen un
Dulden des Bösen ann oder mMu oOSse se1ın. Eın sicher nugloser Widerstand
kann nicht ohne weılıteres als pflichtmäßig oder auch NUur empfehlenswert
bezeichnet werden. ber die tiefere un allseits einleuchtende Begründung
Z geben un Vo  < allem die Anwendung der Moralgrundsäge auf die
schiedenen priıvaten und oöffentlichen Lebensgebiete sSowl1e deren Bedingungen
un: Grenzen festzustellen, das ıst zunaäachst icht Sache des natürlichen,
sponfanen sittlichen Empfindens. Wie ın allen anderen Fragen hat auch
JLEr das methodische un achliche Wissen oder die Wissenschaft das ent-
scheidende VWort i sprechen. Das ZU lJeugnen oder ZU übersehen, ware  AA} An-
maßung und Unverstand zugleıch. Gerade die überlieferte katholische Moral
theologie un Moralphilosophie haben ber diese Grundsäge ebenso t1
w1e€e verantwortungsbewußte Forschungen zulage gefördert, die gleich weıt
entfernt sind VOo weltfremder Strenge und Enge WwW1€e VO schwächlicher ach
giebigkeit und 'alscher Anpassung. Diese ıer /A| entwickelnden Grundsäge
der katholischen Moral, 1e auf dem natürlichen SıttengeseB beruhen, sind
bereits in der Ethik der Griechen un Römer vorgebildet, besonders aber 19881
röomischen echt Das hbesagt aber. daß ber diese Grundsäge auch ber dı
Gegensätge der Nationen un Konfessionen hinaus eıne Verständigung a  mO$S-
lich ist.

Diese Grundsäße_einer _ gesunden Moralphilosophie gilt ecs also SCHAUCT
ıns Auge zZU fassen. Bevor M1T aber AÄAntwort geben auf die entscheidende
Frage, unfier welchen Bedingungen VO wahrer Schuld un
Kollektivschuld sprechen kann, mussen WIT uls ber den Begriff nd die
Arten der Schuld SCENAUE Rechenschaft geben. Es scheint, daß ıIn dem Streit
ber die Kollektivschuld nıcht alle den gleichen Begriff Vo Schuld anwenden.
Ke  ın Wunder darum, wenn eine Kinigung 1Im Streitgespräch iıcht gelingen
ıll ber die Tatsache oder die Möglichkeit VOoO Schuld und die Grund-
bedingung der Freiheit, des freien Ja Bösen., des freien Widerspruchs
ZU SıttengeseB verlieren WITr dieser Stelle eın weıteres Wort. Der
Vorwurf eıiner Kollektivschuld entbehrt Ja aller Bedeutung, wenn Freiheit
un Möglichkeit der Schuld geleugnet wird.

Der Begriff der Schuld ıst ıcht einheitlich, W1€ es 1mMm ersten Augenblick
scheinen möchte. Man annn un 160838 eınen dreifachen Sinn voO Schuld er-
cheiden. Schuld bedeutet einmal sovıJel wie Ursache se1ın, BANz abgesehen
VOoO der Freiheit ım Verursachen. Wenn jemand VO einem tollwütigen
und gebissen wırd und an den Folgen stirbt, sagtı In  4) unbedenklich, der
und oder der Hundebiß se1 schuld Tode des Menschen ZECWESCNH. Auch
auf menschliches Tun wird dieser Begriff von Schuld als Verursachung 1M
allgemeinen angewendet, mMag un die Freiheit überhaupt fehlen oder nıu  —

In geringem Maße vorhgnden seın. Vermutlich gehört die sogenannte Jur1-
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dische Schuld (Culpa), wenıgsiens teilweise, hierher Das Gesep macht un
Umständen jemand für en Schaden verantwortlich obgleich eine

freie Verursachung überhaupt ıcht oder ur iM Grade vorhanden
Wäar, un obgleich die Unachtsamkeit und das Fehlen der erforderlichen Auf.
INeTrksamkeit 1] einzelnen Fall gänzlich der Freiheit un Zurechenbarkeit
ermangelte. Als zweıte Art der Schuld NEHNNEN WITr die religiöse Schuld, $  j
d  1€ Schuld Vor Gott Ne wahre un eigentliche Schuld 15 ihrem legten
un tiefsten Wesen C1H Schuldigwerden VOoOr dem göttlichen Geseggeber un
KRichter Immer und überall der Mensch bewußt un freiwillig 61 wahr-
haft Gewissen verpflichtendes GesepB übertritt wird nicht bloß VOTr
seıineEmM Nächsten, der Gemeinschaft un dem staatlıchen Gesege, sondern
Vor Gott dem höchsten Gesegößgeber und Schüßer der sıttlichen Ordnun
schuldig ber diese Schuld seBt wahre Freiheit OTraus VWeil aber Gott
die Herzen schaut, 1st auch Richter ber Tre1inN NHeTES Versagen un
Schuldigwerden, wäahrend diese Geheimsphäre dem menschlichen Richter
und Richterspruch unzugänglich bleibt Dieser hat mıt der Schuld bloß ;moralischen Sınn tun Es ısl naturlich ıcht uUNnseTre Meinung, als oh
Schuld VO  f Gott ıcht moralisch wAare Der Name soll 19898  _ besagen, daß die
Schuld die sıch un ihrer SaNZCH Tiefe SC  n relig1öse Schuld VOo
(Gott 1st VOT dem menschlichen Richter un VOo der menschlichen Gesellschaft
hauptsächlich ihrer normalen Feststellbarkeit un ihren menschlich-
gesellschaftlichen Auswirkungen betrachtet wırd Und diese Schuld I 0 A

Aıischen Sinn liegt doch ohl allem Sprechen VO Kollektivschuld zugrunde AL KaDer Vorwurf Ne Kollektivschuld ı11 ja gewiß ıcht bloß die Tatsache E RET O e y airgend nNne Verursachung, abgesehen VOo der Freiheit. z  N Ausdruck
bringen, sondern zugleich die Zurechenbarkeit un Verantwortlichkeit, also
die Freiheit hervorheben.

Wenn WITr uns ber CMEINSAMEN moralischen Schuldbegriff
CIN1SCH konnten, annn WIT  d das ıcht minder der all SCiIiHN bei den Be-
dingungen wahren moralischen Schuld Diese sıind der Haupt-
sache hinreichende Erkenntnis des Bösen oder Normwidrigen un freier
Widerspruch das Gute un das Geset Fehlt 1N€ dieser Bedingungen,

ann VOo Schuld keine ede SC1IiMHN Jedes geläuterte sıttliche Bewußtsein
un jedes Strafgesegbuch der Kulturmenschheit kennt Schuldausschließungs-
oder Schuldminderungsgründe, w1e Unwissenheit Zwang, Leidenschaft usS w
Unser CISENES Gewissen spricht unls unweigerlich Von Schuld frei, wWwWenn bei
der Tat Erkenntnis des Bösen un freie Zustimmung mangelten, Mag die WE

Wir !  CNn allerdings hinzufügen, das gilt für die persönliche Schuld, nicht ur  _ die
Erbschuld und Erbsünde der christlichen Offenbarung. &ije ist  - — eil wenigstens 1941 das
Dunkel des Glaubensgeheimnisses gehüllt. Es ist nicht Sanz leicht, J letztlich, eben WESECNH
des Geheimnischarakters derErbsünde, S unmöglich, einsichtig ZUuU machen, w1e das
Geschlecht Adams 41 der Schuld des Stammvaters teilnehmen konnte und in seINE schuld-
hafte Tat eingeschlossen wWAÄäar,
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Schadenwirkung noch groß sSeıin oder die emporte Umgebung uns nochSO  Y

schuldig sprechen.
So einleuchtend diese rundtaitsache des sıttlichen Bewußtseins 1st,

schwierig ann das Urteil her Schuldig oder Nichtschuldig werden bei en
T bestimmteren Schuldformen Drei Vo diesen u verdienen

11  - Zusammenhang mıit der Kollektivschuld unNnseTrTe besondere Aufmerksam-
Tat keit. Es gibt schuldhafte Tat und Unterlassung, sodann unmittelbare, direkte,Lod

un mittelbare, indirekte Schuld, un endlich Alleinschuld un Schuld durch
+ Teilnahme. Schuldchafte Tat, unmittelbare un: direkte Verschuldung un

B BalkaQ w_élleinscln_xld bieten für das Verständnis keine besondere Schwierigkeit.
Anders ıst es bei der Schuldhaftigkeıit der Unterlassung, bei mittelbarer und
indirekterVerschuldung und bei der Teilnahme fremder Schuld, besonders
durch Unterlassung des Widerstandes oder durch indirekte Mitwirkung ZU

remder Tat Gerade diese beiden Formen dienten uUNs Ja Ausgangs-
nkt der Untersuchung ber die Kollektivschuld Wenn diese z  l EeE1INe®

wirkliche Schuld moralischen Sınne SC1LIH soll annn mu S16 Teilnahme
der Tatschuld anderer SCIH, SsSCcC1 ec5 durch Schweigen und Unterlassen sC1 es

durch mittelbare, indirekte Mithilfe. So besteht Sar keine Möglichkeit eiNe

wahre Kollektivschuld moralischen Sınn festzustellen, die iıcht ZUuU

der beiden Schuldformen gehört. Damit ust aber auch unlseIre weıtere Auf-
gabe klar bestimmt Sie annn lauten WILE haben zZu untersuchen, ohb und
wäann die Unterlassung des Widerstandes die Verhrechen der Regıe-
rung für die Unterworfenen A Schuld anzurechnen 15 ob un wannı

C1ine mittelbare un indirekte Mitwirkung Wirtschaft un Verwaltung
als pflichtwıdrige un deshalb schuldbare Beihilfe den Greueln der Unter-
drücker ezeichnet werden mMu. Wirklichkeit un Maß kollektiven

Verschuldung ıst CINZ15 allein diesen hbeiden Schuldformen abzuleiten.
Es sibt ıcht - schuldhaftes Tun, sondern auch ul a X  c I' =

lassung Der katholische Christ weiß daß die Unterlassung des sonntLag-
lichen Gottesdienstes Schuld bedeutet iıcht minder schuldbar ist die Unter-
lassung der Hilfeleistung dringender Not ber der sittlich empfindende
Mensch weiß auch, daß icht jede Unterlassung verwerflich 151 sondern u  Fg

die Unterlassung pflichtmäßigen oder notwendigen Tuns. iıcht alle gu
- Handlungen sind geboten und notwendig.. So g1bt es Entschuldigungs-

gründe für das Fernbleiben VvVon der sonntäglichen heiligen Messe, wWwWIie für
die Unterlassung tatkräftigen Hilfe fremder Not, Die die Unmög-
ichkeit rankheit C1geNEr großer Not. Es besteht unier Um
ständen eine echte Pflicht Böses eım Nächsten ZU verhindern Schweigen

den schlimmen Taten des anderen annn gewissenlos SCIHN, auch wenn Man

das verbrecherische Tun des Nächsten innerlich mißbilligt und außerlich in

keiner VWeise p OS1ULV unterstußBßt. JTedoch 181 noch hinzuzufügen, Schweigen
un Unterlassen des W;:derstandes werden erst annn schuldhaft, wenn e$s

pflichtwidrig ıst Denn sıcher gibt icht für jedermann, ı jedem all un
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ohneAusnahme eigentliche undsirenge Pflicht Zu reden der Wider-
stand eisten.

Gerade ber diese Frage hat die katholische Moral ausführliche un
scharfsinnige Untersuchungen angestellt un Grundsätge entwickelt die iN

sıch unanfechtbar sınd un unschwer auf das Problem der Kollektivschuld
iıhre Anwendung finden Es SIN  d die Grundsäge ber die Pflicht S Zu

S  C > fehlenden Mitmenschen (correptio fraterna). Schon
die natürliche sıttliche Solidarität und erst recht die christliche Naächstenliebe
verlangen, daß INna  w} schweren YFehlern des anderen ıcht schweigt, sowohl

Rücksicht auf das Seelenheil des fehlenden Bruders, wWIie auch un
recht AUs Rücksicht unschuldigen Dritten, dem der Frevel verubt
wiıird Damit aber die Verpflichtung einzelnen Hall wirklich un sicher
1N{irı sind folgende Bedingungen erfordert: eiINe wirkliche schwere ‘Verfehlung, vernünftige Aussicht auf Erfolg der Mahnung un Besserung,
I Vermeidung CISCHEN unverhältnismäßig großen Schadens, CIn genügende
Siıcherheit ber das begangene oder erwartende Vergehen, Dringlichkeit
des CISCNEN Kingreifens, insofern nıiıemand anders ebenso oder noch besser

der Mahnung e& ıst Vielleicht scheint es auf den erstien lick
verwunderlich daß man für eiNe dringende Pflicht Zu Reden un Wider-
stehen viele Bedingungen verlangt Sınd solche „Ergebnisse un ‚Grund
sage Moralwissenschaft icht eher das natürliche sıttliche
Empfinden ZAU hemmen oder einzuschläfern? Keineswegs. Denn das g -
läuterte,€ sıttliche Urteil A Mahnung antreibt da sind auch
mıf ebenso spontianer Klarheit un Sicherheit JENE Erfordernisse gegeben.
Die Wissenschaft hat hier, wW1e oft gerade sıttlichen Yragen, nichts
anderes tun, als 11 methodischer Überlegung aus dem Ganzen nNnAaiur-
lich Sponfanen Urteils die einzelnen Momente un Gründe deutlich heraus-
treten lassen. Darum können Wr auf die kritische Prüfung der fünf
Bedingungen ıcht verzichten.

Daß eine wirkliche un schwere Verfehlung vorliegen muß, ıst selbst-
verständlich un wird vermutlich VO nıemand ı Zweifel gezogen. Von den

folgenden Erfordernissen wird iIina das icht zuversichtlich behaupten
dürfen: Au ch auf der Mahnung wıird ZWarTr Normalfall
und für gewöhnlich als notwendig erachten, 1Ne Pflicht ZUT Mahnung
auszusprechen. ber gibt Cs iıcht FYalle, denen die Unterlassung
des Protestes un Widerstandes Iroß der Nußglosigkeit als Billigung, als
Schwüäche un darum als Pflichtvergessenheit betrachtet. werden muß? Veor-
eseule, Amtspersonen, Kı zieher., ahber anch gleichgeordnete Freunde, Ja unier
Umständen SO  ” Untergebene könnten sich den Vorwurf zuziehen: Qui
onsentiıre videtur wer Bösen des anderen stillschweigt erweckt den
Anschein, als ohb Zustimmung gebe.

Wir SAaRCH, beides ist riıchtig. Zunächst muß ı388{ Normalfall die Äussicht
au Erfolg der Mahnung, auf e1iNe wahrscheinliche Besserung, gefordert
werden. Eine IN jeder insicht nugßlose Mahnung ann iıcht sittliche Pflicht

107



Johann Sclit‚sierS.
werden. Der Grund für die Notwéndigkeit des Protestes und der Mahnung
liegt ja zunächst iın ihrer ıinneren Sinnhaftigkeit un Zielrichtung. Sie .1}
VO Bösen abhalten. Ist das grundsäßglich oder 1m einzelnen Fall unmöglich,
dann verlhiert das mahnende Eingreifen seinen Wert Dies mehr, wenn

der Tadel eine doppelte schlimmere Wirkung mıt sich brächte, die Steigerung
des bösen Willens eım Verbrecher un eigene schwere Schädigung. So annn
also grundsäglich auf die zweıte Bedingung ıcht verzichtet werden. Be
ihrem Fehlen darf VOo wahrer Pflicht iıcht gesprochen werden. Richtig ist
indes auch die andere Bemerkung, daß ausnahmsweise und 1801 besonderen
Fällen LITro0B der erwartenden Nußglosigkeit der Tadel ıcht unterdrückt
werden darf Das trıfft dann Z wenn das Schweigen den besonderen
Umständen mıt echt als Billigung ausgelegt würde. Dies wird leichter bei
Vorgesetgten als hbei anderen, zumal Fernstehenden, die keine amtliche un
besondere Verantwortung tragen, der Fall seın. Gar leicht könnte ja das
Schweigen der Öbrigkeit bei anderen Ärgernis EITCSCN. Darum darf auch die
Rechtsverwahrung ıcht so leicht als überflüssig unterlassen werden. Die
Autorität, Z die kirchliche, muß sprechen, auch wWeilnl 1m Augenblick ein
Erfolg Z ist, das olk ıcht ın Irrtum geraten ü lassen un

für spater ihre grundsägliche Stellungnahme Zzu wahren.
Auch das dritte Erfordernis, Vermeidung eigenen Schadens, annn

im Ernste icht bestritten werden. Der Ursprung der Verpflichtung liegt ja
12 der Liebe und Solidarität der Menschen. Diese Liebe aber verpflüchtet ıcht
ZU Übernahme eines beliebig großen Schadens. Da gilt das gleiche WIe bei
der Pflicht des Almosengebens. Wer selber ıin entsprechend großer Not ist,
handelt ıcht pflichtvergessen oder unedel, wenn ZUerst seiner eigenen
Not teuert un darum das Almosen unterlaäßt. Fın lebensfremder un
erträglicher Rigorismus ware die Folge eıner solch unbegründeten Forde-
rung zZu  r Mahnung LıroBß eigenen großen Schadens. Jedoch bedarf es_ eıner
gewissenhaften Abwägung un Vergleichung zwıschen dem eigenen Schaden
un dem Unheil, das aus der Unterlassung der Mahnung sich ergibt. Wäre
der lJeztere Schaden unverhältnismäßig größer als der eıgene Nachteil, annn
könnte dennoch eine Pflicht ZU Mahnung, Protest und Widerstand bestehen.

Die vıerte Voraussegung, namlich genügende iıcherheit ber das
begangene oder ZUuU befürchtende Vergehen ıst deshalb ZUu fordern, weil die
Mahnung un Zurechtweisung eine Hilfspflicht seın soll. Der geistigen Not
des Nächsten, der sündıgen will, soll die brüderliche Mahnung teuern. Eıiıne
Not aber, die ıcht sicher vorhanden ist, vermag mindesten keine wahre
Pflichtnotwendigkeit begründen. Dies mehr, als der Tadelnde sich
der Gefahr ausseBt, allenfalls unnoötig und darum uhgerecht als Kichter des
Nebenmenschen aufzutreten. Vor allem wird — schwerlich einem Fern:
stehenden oder Untergebenen das echt zubilligen, Erziehern, Amtspersonen
un Vorgesegpten ohne genügende Siıcherheit ber die Tatsache der Verfeh-
lung Vorwürfe machen.
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Als legte Bedingung war genannt 1€e€ 13| gı INeE1N€Es e  ©

Eingreifens, insofern ohne Mahnung eın anderer das Böse VeOeTI-
hindern sucht weıl eın anderer vorhanden ıst der ebenso oder noch mehr

un darum mehr verpflichtet ıst Wiederum mag der Vergleich
mı! der Almosenpflicht das Verständnis erleichtern. mu ja iıcht allen
möglichen Notfällen abhelfen. muß NUur nach dem Maße INCINeEr .Krafte
diesem oder € Z Hıiılfe kommen un annn die übrigen auf fremde
Unterstügung verweısen. Darin lıegt anderem der Unterschied Z W1-
schen Pflichten der Liebe un Gerechtigkeit Legtere haben 11 eCiNe 1e1
schärfere Bestimmtheit Wenn iıch hundert Mark schulde, ann ı1st der Jäu-
biger un der Betrag und der Schuldner eindeutig bestimmt. Die Forderung
der helfenden Liebe besigt diese eindeutige Bestimmtheit nicht ı‚01 gleichen
Grade Sehr oft ıst der freien Wahl des Almosengebers überlassen, WCN,

un wıeviel 18 einzelnen Fall schenken ll 1€s gilt auch eım
geistlichen Almosen der Mahnung un des Tadels. Die Klugheit wird eher
ZU Vorsicht raten, damit ıcht indiskrete Vorwürfe die Stelle g -
rechten und DUr darum ıttlich berechtigten Mahnung iretiten

so ergibt sich denn als klare Folgerung, daß Schweigen A fremden Ver-
gehen keine Mitschuld ın diesen bedeutet wWenn CinNne oder mehrere der
erklärten Bedingungen fehlen Wer Namen der Moral Vorwurf auf
Mitschuld erhebt obwohl das Schweigen aus den angegebenen Gründen ıcht
pflichtwidrig WAar, mu sich den Vorwurf gefallen lassen, daß DUr

genügend ber die Grundsäge der Moral Bescheid weiß un: darum sıch
selber durch ungerechten Tadel schuldig macht.

Kollektivschuld 1st ıcht bloß möglich durch Schweigen oder Unterlassen
Rpflichtmäßigen Widerstandes, sondern auch durch posıtıves Handeln, namlich D 7 dn

durch mıttelbare, indirekte Beihilfe Auch ber diese Form der eil
nahme 1N remder Schuld gibt sıchere un seıt Jahrhunderten VO der
Wissenschaft klar herausgearbeitete Grundsäge Es geht die Folgen un
Wirkungen INC1N€ES Handelns bin auch für die Folgen und Wirkungen
INE1N€ES sıch un erlauhbten Juns verantwortlich. darf ıcht ohne
entsprechend wichtige Gründe erlaubten und noch berechtigten
Zaele verfolgen, wenn sich dabei auch schlimme oder noch schlimmere Neben-
wirkungen fuüur andere ergeben Umgekehrt bin ich auch icht verpflichtet
Vo Ine1ıNEM Tun un der Verfolgung berechtigter Interessen abzusehen bloß
deshalb weiıl sıch vielleicht durch schuldhafte Bosheit des anderen, auch
WECN1gETr erwuünschte Wirkungen einstellen Sonst würden J Wollen und
Wirken des Menschen unerträglich eingeschränkt So ziemlich alles Große
un Segenbringende, das begnadete Menschen geschaffen haben, gab auch
Anlaß übler Kritik Widerspruch un ungerechten Gegenmaßnahmen
Sn entsteht die wichtige Frage: Wann ıst es erlaubt, C1ISCHNCN Ziele
zustreben. obwohl dus ec1Nem Tun sich gleichzeitig unerwünschte Neben
folgen ergeben?
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Man zahlt gewöhnlich ıer Bedingungen _auf, 1€e erfüllt sSeC1HN MUSSCH,
damit die schlimme Nebenwirkung 388 ıchtals Schuld zugerechnet werden
ann, Me  1n CISECNES unmittelbares Tun mMu erlaubt. und gul e1N.

Niıemals darf iıch durch schlechte Mittel Zweck erreichen wollen.
VWeil IMC1IN Handeln „1N€ doppelte Wirkunghat, e1iNe gutle un erlaubte.

und eC1H€€ ose un unerwünschte, D wird 116 bestimmte ı h
Wirkungen gefordert. Es darf ıcht ZUEerst der schlechte Erfolg eintreten,

aus dem sıch annn auch 1€e gute Wirkung erhoffen aßt Da würde wiederum
der unsittliche Grundsag gebilligt der gute Zweck macht eln schlechtes Mittel
erlauht Darum Mu die schlechte Wirkung bloß e1in Nebenerfolg e1in., Gute
un schlechte Wirkung dürfen also höchstens gleich unmittelbar meinem©]

Tun hervorgehen. Die Absicht hei INC1L1LNEIM Tun darf CINZ1S un alleın
auf die gute Wirkung gehen. Der böse Erfolg wird ıcht gewollt un be-
absichtigt sondern DUr zugelassen oder ıcht gehindert. I sehe ZWAäaT, daß
aus INe1Nem Tun auch eiNne uble Nebenwirkung hervorgeht, doch iıst mein

NNEeETES Absehen un Wollen ıcht darauf gerichtet. VWeil aber doch e1inNn

wirklicher Schaden oder oSEeS  e« wenıgstiens als Nebenwirkung mMu.
als legte Bedingung £-  C1N entsprechend w 1 S ©  e vorhanden
SCIN, CISCHNECN Interessen trogdem verfolgen. darf Ja icht grund
los Böses un Schädliches dulden. Die Liebe verlangt, daß ach solches nach
Kräften abwende oder hindere. Genauer können WIFr noch SaSCH, mMu
das richtige Verhältnis bestehen zwischen INeEe1NEN EISCNCH berechtigten Inter-

un den W  gen üblen FYolgen für andere. Je srößer legtere sıind
desto wichtiger mu auch INe1inNn Anliegen SC1IH. Ebenso: J naher der FEinfluß

mMEe1N€ES Tuns, je sicherer un unvermeidlicher das bel 18%, J6 größer
allgemeinen oder unfier besonderen Umständen Verpflichtung 1ST, das
ZU erwartende bel abzuwenden, obwohl C NMUT: Nebenerfolg meines Tuns
bildet desto gewichtiger mMussen CISCHECN Gründe SeCe1INHN. ber auch
umgekehrt gilt, wenn ohne Tätigkeit das bel trogdem eıntrate, weil
ich ıja DNU entfernte Mitwirkung ausübe, dann ı1st ; Tun sıttlich einwand-
frei. Die ose  . Wirkung annn ıcht zugerechnet werden.
N lick auf das Leben bestätigt die Richtigkeit unNnserer Grundsäge.

Ehefrauen, Kinder un Angestellte sind ZU Erfüllung ihrer hauslichen
Pfliichten gehalten, auch wWeCnn der Vater sich allerlei pflichtwidrige Taten
zuschulden kommen aßt. Niemand wird leichthin behaupten, durch die
KErfüllung der täglichen Obliegenheiten haben JeENC e1inNne Mitschuld - der
Pflichtvergessenheit des Familienhauptes. Unschwer lassen sıch diesem
Beispiel die oben angeführten Bedingungen nachweisen. Die häusliche Tatig-
eıt Berufe 18L sich erlaubt gut ja notwendig und pflichtzemäß An
der Nebenwirkung, namlich daß der Vater gerade durch die Besorgung
des Hauswesens instand geseBt wird : ungestorier sCcCINECHN dunklen
Wegen nachzugehen, sind JeENE Hausgenossen nicht schuld Bei den geschil-
110



A
Nektivschuld

derten Verhältnissen haben S1C keinen Grund, ihre Tätigkeit ZzZu unterbrechen
un die daraus sıch ergebendee1geneE Schädigung i auf zZUu nehmen. Wir
werden allerdings manchmal noch geENAUCT unterscheiden zwischen Frau un
Kıindern, die J< jel INNUISCT Haus gebunden SIN  d un zwıschen fremden
Angestellten, die gelegentlich auch anderswo ihren Unterhalt finden können
So sind also die Grundsäge ber die Unterlassung des Widerstandes un die
indirekte Mitwirkung ıcht lebensfremde Theorien, sondern lebensnahe un
notwendige Grundsäge, 1€ allein gesundes gesellschaftliches Zusammen-
leben ermöglichen. -

I1

Das Wissen iD die allgemeinen Moralprinzipien hinsichtlich der Unter:-
Jassung und Mitwirkung ImMu erganzt werden durch eın entsprechendes Ver-
staändnis für die gesellschaftliche Struktur der Gegenwart, ihren Einfluß auf
Erkenntnis, Verantwortungsfähigkeit un Wirkungsweise despotisch
beherrschten Masse, urz gesagt! durch soziologische Kenntinisse. Erst
diese ermöglichen eiNe fruchtbare Anwendung der Moralgrundsäge auf E1

bestimmtes Volk, das sıch Kollektivschuld erantworten sol}
So INUussen WIT weiteriragen, welchen Fänrichtungen, Zuständen un:
Einflüssen sind die vo der Moral geforderten Bedingungen Schuld
als wahrscheinlich oder hinreichen sicher anzunehmen. Auch diese ber-
legung ist noch allgemein un grundsäßglich. Hinsichtlich der Unterktlas-

stehen folgende Punkte ı11 Vordergrund Nscrer soziologischen Unter-
suchung. Was ıst bei CIn despotisch beherrschten und unterdrückten

S Rolk Zu ber die Nuglosigkeit, Möglichkeit oder Unmöglichkeit PiIN€eES

Wıderstandes, ber die Größe und Wahrscheinlichkeit des erwartenden
CISCENCN Schadens, ber 1€ sichere Feststellung Verbrechen un
ihrer Ausdehnung, endlich ber die Dringlichkeitdes Wiıderstandes gerade
vVvVo MmMeEeiNner Seite? Damit haben WITr ohl die entscheidenden Fragen g -
troffen, die bewußt oder unbewußt das Urteil ber e1iNee Kollektivschuld be-
einflussen.

W  1r Mussen mıt der Tatsache rechnen, daß e wirklich tiefes und all-
seıt1ges sozliologisches Wissen icht Gemeingut der Menschen ist. Erst recht
wird den Fernstehenden, die e1lINne viel größere politische Freiheit besigen,
das Verständnis für manche wichtige Umstände sehr erschwert. Die Gesege
der Massenpsychologie un der darauf beruhenden Massenbeherrschung. sind
ohl Fachkreisen ı akademischer Form bekannt, aber den unerhörten SCC-

hschen Druck, die ständige Bedrohung, verbunden mıf Irreführung durch
C1Ne raffinierte Propaganda, deren Wirkung auch durch eine bewußt ab
ehnende Haltung nıcht aufgehoben wird oohl ıu  b WECNLSE nachfühlen.,
die S1€e€ ıcht CISCNEN Leib haben Irogdem muß e1ilie grundsäg-
ıche Behandlung un Verständigung ber elementare soziologische Tatsachen
möglich se1M1,:
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Zunächst ist ZU]mindesten mıt der Möglichkeit und Wahrscheinlichkeit
Zu rechnen, daß despotisches Regime, zumal ı der schwersten Bedrohung
10 Kriege, alle Mittel des Terrors, der Einschüchterung un Täuschung
wenden wird 198  EÄ den Widerstand einzelner oder SaAaNZCr Gruppen VOo

herein unmöglıch machen oder zZzu brechen Dann ergibt sıch die FYolgerung,
daß Klagen un Proteste u SETINSE 1 auf O haben Die
restlose Gleichschaltung 881 totalen Staat die gänzlıche Ausschaltung

ıcht VOom Staat beherrschten Vereinswesens un unabhängigen
Presse können rad erreichen, der wirksamen Widerstand außerst
schwierig und unwahrscheinlich macht mindesten dem Zeitpunkt
wo die Machtposition der herrschenden Partei endgültig befestigt ıst Die
Moral hat darum icht bloß ahstrakte und hypothetische Grundsäge auf-
gestellt ber die Nuglosigkeit oder Unmöglichkeit Widerstandes s OIl-

ern 516 rechnet unier Umständen mı7 diesen Dingen als wirklichen
Tatsachen Vielleicht ann e1in Blick auf :1€ Geschichte der Französischen
evolution unNnsere sozlologische Problematik beleuchten Wenn Terror,
Massenwahn un Psychopathie Ne bestimmten rad erreicht 1aben, wird
kein verständiger Mensch mehr ernstlich den Erfolg Mahnung,
Protestes oder Sar Wıderstandes VOo  - einzelnen oder kleineren Grup-
DPCH glauben.

Genau dasselbe 1sSt bezüglich des ZU erwartenden eI%ENEN

ch e NS Auch das beweisen die Bluturteile der Französischen Revolution.
Widerspruch und Widerstand bedeuteten Verlust des Vermögens, der TEN-
eıt des Lebens, Bedrohung der Angehörigen, der Standesgenossen

Die sıchere Feststellung VOo Verbrechen, die als Bedingung für
die Pflicht der Mahnung aufgestellt wurde, dürfte vielen Fällen ıcht
schwer allen, namlich wenn der Terror auf die Straßen geht Nur 1st ZUu

bedenken daß durch SCW1ISSE Methoden der Verschleierung, geschickte Propa-
ganda, durch Hervorhebung der Fehler auf Feindesseite und VOT allem durch
1ne aliseitige wahre Massensuggestion das Urteil ber das Treiben der
Kegierung erschwert wırd auch bei jJEeENCNH, 141e bewußt un grundsäßglich die
Despotie ablehnen Zum mindesten annn der wahre Umfang der verubten
Verbrechen Mangels Dokumenten, der Übertreibungen

Flüsterpropaganda unbekannt oder unsicher bleiben. Der Massen-
mensch bedarf 1er och eiNnerTr besonderen Betrachtung Wo das CISCHC Vater-
and die Angehörigen, Broterwerb un Fortkommen, sozıialer Aufstieg un
Anerkennung auf dem Sniele stehen, werden ıcht DNnu haltlose Konj]unktur-
rıtftfer sondern auch 111 übrigen ernste, biedere aber allzu harmlose
Gläubige eichter wegsehen VO den belastenden Anzeichen un den „Greuel
märchen‘‘ den Glauben EN. Die ona fides solcher Menschen werden
viele unbegreiflich finden Und doch ann INan sS1€e6 annehmen, wenn

sıch einmal die wirkliche Geistesverfassung Massenmenschen klarmacht
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VWir tun überhaupt gyut daran, kritisch ber den VWert unserer allgemeinen SBildung denken. Auch das akademische Studium is! eın unbedingt
sicherer Schuß die Massensuggestion. Es aAsSt C1IH großes Vorurteil
gyglauben, daß Zeitalter der allgemeinen Bildung mı1ıt den vielen Möglich-
keiten der Aufklärung durch Presse, KRundfunk uUuSW. der größere eil
Volkes ber das hinreichende Maß VOo Kritik un Selbständigkeit iı Urteil
verfügt, die VOo allen Seiten eindringende Kollektivsuggestion
geschüßt SC1IMH.,

Aus diesen Erwägungen heraus ist auch grundsäglich zuzugeben, daß
die 1a des Widerstandes gerade VOoO IMe1lner Seite sehr ohl
zweifelhaft bleiben kann, Sanz abgesehen VO scCiNer Nusglosigkeit. Freilich
Mussecn WIT gleichzeitig beachten, daß sich manchmal viele andere infolge
Me1Ne€eEs Beispiels für entschuldigt halten werden, die es ıcht sind. Der
Mangel Mut und vorbildlicher Bekenntnisfreudigkeit annn äaahmend
wirken auf viele,- die eigentlich u wartien, bis sS1€e€ finden, der ıhnen
vorangeht. Auch diese Möglichkeiten sınd 111 Erwägung ZU ziehen.
Umgekehrt wird sıch e1inN verantwortungsbewußter, jedem Wagn  1S bereiter
Kämpfer die ernstliche Frage vorlegen M USSCH, welche ÖOpfer scCiINEN
Leuten zZumutfen darf Die Geschichte hat C® wieder bestätigt wWwW1e

verhängnisvolle Täuschungen 84  ban dieser Hinsicht nuglosem Widerstand
miıt allen blutigen Folgen un Mißerfolgen geführt haben, d  1@e die (Gesamt-
lage der- Unterdrückten DU  >y verschlechtern mußten. Solche Erwägungen sıind
gewiß keine Entschuldigung für Feigheit, Furchtsamkeit, Schwäche, mangelnde
Entschlußkraft, aber uu  b eile umfassende, nüchterne Würdigung aller Um:-
stände annn ZU Klärung wichtigen Gewissensfragen führen, w1e
die Frage nach der Kollektivschuld ist.

II1

Nach alledem haben WIT, WIie s scheint, JenNe Höhenlage erreicht vVvVOo der
Aus C1IHNC ohl begründete un gerechte Entscheidung ber die Kollektiv-
schuld Volkes gefällt werden ann. ber noch sınd WILr nıcht nde
Was WIT bis JeGt hbetrachtet haben, Grundsäge der Moral un Lehr-
sabße der Gesellschaftswissenschaft oder Soziologie. Die Anwendung dieser
Grund un Lehrsäge auf individuelle Verhältnisse bleibt noch ZUu vollziehen.
Auch dieser legte Schritt bietet Möglichkeiten un Gefahren des Abgleitens.
Die Beurteilung VO Einzeltatsachen, Einzeltaten Jebendiger Menschen g -
chieht ı geschichtlich bewegten Zeit; S16 wird vollzogen ;von

Menschen, die ıcht SaAaNZz ber und außer dem geschichtlichen Leben stehen,
sondern ı ihren Gefühlen, Wertungen und Entscheidungen Vo  > diesenC-
schichtlichen Bewegungen beeinflußt werden. Hier ıst iıcht einmal ı ersier
Linie die selbstverständliche Pflicht der Unparteilichkeit gedacht die
verbietet das Böse eım Nächsten vergrößern oder wirkliche Schuld-
}  ' Stimmen 9 11 8



Johann Schuster

minderungs- oder Schuldausschließungsgründe bewußt Zu übersehen. Esist
C10Ne®e Sanz bestimmte Haltung gefordert ZU Richteramt überhaupt un erst

recht ZU richterlichen Urteilen ber C1MN SaAaNZCS olk Dabei mM as sehr ohl
gerade eC1iIN tiefes sıttliches Empfinden erschüttert sSCcCiIiHN VO dem Unmaß
entsegBlicher Verbrechen Schwerlich wird ja C1iHn solches Gefühl auch bei
wohl befugten Richter fehlen Es sollte Sar nıcht fehlen. ber auch be1

Kollektiv Nn {} u Il v die durch andauernde un wohlorganısierte
Propaganda genährt wird iretien ae  - Gesegpe der Massensuggestion il lätig-

S eıt ıcht WCNISCKF als bei Kollektirvschuld
3k Was darum als Grundbedingung für ein gerechtes Urteil gefordert werden

muß 1st c1inNn weıltler Horizont des Geistes, eiINEC Offenheit die den lick
ıcht eINENZT auf C110 CINZISEC Tatsache, sondern eın vielfach verschlungenes
(Sanzes sıeht Dieser Horizont muß eiNne dreifache Dimension besigen In:
Blick auf sıiıch selbst ehrlicher Selbstprüfung muß die unheimlichen
Möglichkeiten un Schlupfwinkel des Bösen aufzuspüren versuchen, die sich

der CISCHNCN Brust verbergen. Harmiose, unerfahrene Menschen sind
wenıgstien e  15 für das große ichteramt icht Schwaäche und charakter-
loses Übersehen des Bösen wiıird aQaus solchen Blick auf siıch selber fol-
SCH, sondern wahre Demut und zugleich C111 unßeugsam.er Wille, das
Schwarze schwarz und das Böse bös zZU NECNNEN un ıhm allüberall, bei sich
un anderen mık unbeugsamem Willen entigegenzutreien.

Im Blick auf den Angeklagten auf ec1in olk das un der Anklage
auf Kollektivschuld für entseglichste Greuel steht darf ıcht haltmachen
bei den brutalen Verbrechen, die ıcht wegzuleugnen sind icht bei hloßen
Symptomen geistig-sıttlich relig1ösen Störung un Zerstörung, sondern
21an muß den Mut und die Weite des (Jeistes aufbringen, dieses Zerstörungs-
werk nach Tiefe und Länge un Breite ergründen. Nach der Tiefe Die
Tieten der Seele, auch der Volksseele. sınd die Bezirke der Religion Eine

humanitäre Moral genugt icht die untermenschlichen, tierischen
Instinkte auft die Dauer bändigen Wo die Völker LTE1INEIN Diesseits-
streben Ziel un nde des Menschen nd der völkischen Entwicklung VOo

Gottes hre und (Gottes Gebot osreil.: 1, der Kollektivegoismus :1N€:

Volkes ZU höchsten sittlichen Antrieb VIT': vielleicht Sar e1inN kämpfe-
rischer Atheismus die noch vorhandenen Reste Von relig1ösen An-
trıeben ZU vernichten sucht da können die größten Verirrungen icht aus-

bleiben Es IHNUSSCHN sıch deshalb alle, die selbst n SCT1INSC relig1öse Krafte
und Wertungen besigen, die da glauben, mıt bloß menschlich-moralischen
Maßstäben un otiven das Gute und Böse der Geschichte erklären ZU

können, fragen, ob ıcht auch s1€e€ m1 ihrem Volke der Gefahr ausgesebBt sıind
den Strudel ahnlicher Verbrechen hereingezogen werden, WIC S16 iın

deutschen olk begangen wurden.
Das Geschehen VOoO heute erklärt sıch weiterhin ıcht bloß aus dem Heute:

CS hat Wurzeln (Gestern uınd Ehegestern Die Geschichte der na110-
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nalsozijalıistischen Herrschaft beginnt Ja ıcht erst mıt dem Jahr 1933 Der
Weltkrieg un der Friede VOo Versailles SIN  d mıt 1} Rechnung stellen
Wenn auch heute noch iıcht der Zeitpunkt gekommen 1ST - dem das Für
un Wider VO Versailles unpartelischer VWeise behandelt werden kann,

mMu doch die psychologische Wirkung der überaus harten Bedingungen
des Friedens VO  a! 1919 durch Aufbürdung der Alleinschuld Krieg

wirtschaftlicher un politischer Hinsicht beachtet werden; ıcht minder
die Reparationspolitik der Nachkriegsjahre un ihr Einfluß auf das parteıl-
politische Leben mıl sSCLIHeEer Zerrissenheit, das großen eıl des Volkes
VOC politischen Treiben zurückstieß, bis ı kritischen Augenblick die Million
der „Nichtwähler“‘ Hitlers Erfolg besiegelte.

Eine tiefere Betrachtung wird noch ber den ersten Weltkrieg zurück
gehen un die deutsche, die europäische Geschichte se1ıt hundertdreißig oder
hundertfünfzig Jahren zu Erklärung der Gegenwart mıt heranziehen Darin
liegt aber die wichtige Tatsache ausgesprochen, daß die Schuld Volkes
1841 notwendiger Verflechtung mıft den Fehlentscheidungen und der Schuld der
übrigen Mächte steht Natürlich darf eiNe solche These icht willkürlich auf-
gestellt werden Sie mu m1t Ernst Verantwortung, fachlichem Wissen un
methodisch einwandfreien ıtteln einzelnen bewiesen werden. Das wird
ıcht SdNZ leicht se1n., ber SC  0  B}  ) el können WITr ohne Anmaßung behaupten,
daß nach Ausweis der Geschichte eCiNte CNSC Verflechtung der Völker ı8  — Schuld
und Verfehlung VOo vornherein ZU ıst.

Die Entscheidung ber Schuld oder Schuldfreiheit muß endlich geschehen
Blick auf Gott. Es WILr  d C1IMN Gespür verlangt für göttliche Fügungen

1841 großen Epochen der Geschichte. Nur i11 Blick auf Gott WILT den
universalen Standpunkt der allein hinreicht um ıcht VOoOr der Dämonie,
dem Grauen un Entsegen der Vergangenheit der Menschheit
überhaupt ZU verzweifeln un noch fernerhin den Sınn menschlicher
Geschichte glauben Gott spricht der gegenwartlıgen Stunde Er spricht
C1IN Wort des Gerichtes Er offenbart den Abgrund menschlicher Bosheit
der mıL7 dem Abfall VOo Gott begonnen hat Er macht auch dem stumpfe-
sten Betrachter fühlbar, daß der Glaube C bloß menschliche Moral,
mıTr LTeE1N menschlicher Begründung un Sanktion ein törichter un gefähr-
licher Aberglaube WÄär, Das christliche Erbe annn ıcht ungestraft bei-
seıte lassen, ü mıt Vernunft, Humanität un anderen Ersagmotiven die

der Tiefe der menschlichen Brust schlummernden tierisch dämonischen
Kräfte nıederzuhalten Die Frage nach der Kollektivschuld wıird auch
nNnier dieser Rücksicht e1in Teilausschnitt der größeren Frage nach dem

CS Kuropas un aller führenden Völker dem Chaos VOo mehreren Jahr-
hunderten Zzu wirklichen Frieden

Der Blick auf Gott gibt der Schuldfrage überhaupt erst den legten Ernst $
Wir unterschieden Zzu Beginn Nserer Betrachtung religiösen un
moralischen Schuldbeeriff Schuld ann Legten u VO (Gott her
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richtig und tief gedeutet werden Schuld 1st Versagen Vo Gott Und Gott
schaut die Herzen Er kennt die Gedanken, Wünsche, Entscheidungen,
her die eın menschlicher Kichter urteilen vermag Gottes Gericht annn

Volke sSeC1INeS$s Versagens besondere Hilfe entziehen. Und deren
Folge 1ST ann yrößeres Verschulden Gott straft d  1€ Sünde der Väter den
Kindern un Kindeskindern 18 viıerie Geschlecht Eine Kollektivschuld

diesem relig1ösen Sinn ISt gewiß kein Widersinn, sondern tiefste un s1iDN-

volle Enthüllung menschlicher Geschichte, namlı;ıch der Geschichte des
falls VO  m Gott, des Widerstands Gebote.

Wir stoßen 1er allerdings auf die schwere Frage der göttlichen Vorsehung,
der Zulassung der Leiden, die durch menschliche Unzulänglichkeit, Un-
wissenheit un Bosheit auch ber Unschuldige kommen ber Gott spricht
ıcht bloß ein Wort des Gerichts Das Legte und Entscheidende ı1st das

C e  Y des barmherzigen Verzeihens, der Ermunterung ZU

Umkehr für die Schuldigen un geduldigen Tragen für ]JeNE, die sich
Vo der groben Schuld der Volksführer und Verführer nach besten Kraften
ZU bewahren un das Böse hindern suchten. Alles trafen Gottes iMn dieser
Weltzeit hat Besserung, Läuterung Zweck Erst die jenseitige Strafe
wıird Vergeltung ohne Besserung SC1IH.

Im Angesichte Gottes werden Ankläger un Angeklagte ohne Gefahr
des Irrens der Frage nach der Kollektivschuld der Wahrheit naher kommen.
Unsere Ausführungen dienten icht dem Zweck das deutsche olk einfach
ZU entlasten. Jeder Deutsche wird S1 die Frage vorlegen MUSSCH, WI1e weıt
eın Anteil durch Schweigen oder indirekte Mitarbeit bei der Wahl Hıtlers,

den ersten Monaten der Herrschaft des Dritten Keiches bis ZU sSC1ILECTX en
gültigen Befestigung, der Periode der offenen religiösen Bedrückung,
endlich 1 Krieg ZU bemessen ıst Soviel darf allerdings gesagt werden, e1iNe

kritiklose Verurteilung des SANZCH Volkes ann iıcht als gerecht ezeichnet
werden. Der echten Entschuldigungsgründe doch viele un ZU

ernste. Für e1iNe große Zahl VoO  e Menschen wWwWäar auch das Wagnis helden-
mul gen Kinsages icht Pficht, iıcht einma|! ratsam., Schließlich konnte
Anfang das schreckliche Ende ıcht mi1t Sicherheit nıcht einmal m1ıt be
scnders großer Wahrscheinlichkeit vorausgesagt werden Es gab ZUuU viele
Unsicherheitsfaktoren. ıcht mıt Unrecht hat al darauf hingewiesen, daß
doch auch die ausländischen Mächte jahrelang mMut der deutschen Regierung
Beziehungen unterhielten Daß jedoch innerhalb des deuitschen Volkes nıcht
DUr durch Feigheit un Schwäche, sondern auch durch sträfliche Selbst-
täuschung gefehlt wurde, annn icht geleugnet werden.

Zur Ergänzung können WITr auch auf die Worte hinweisen, die der erlı-

kanische Hauptankläger, Robert ackson 21 November 1945 in

SsSC1INer ausführlichen Anklagerede Nürnberg dem Schuldanteil des eut-
schen Volkes wıdmete. Er „ Wir wollen klarstellen, daß Wr ıcht be
absichtigen, das a  Ze deutsche olk ZU beschuldigen Wll‘ WISSCH, daß die
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Nazıpartei icht auf Grund Mehrheit der abgegebenen deutschen Stim-
ZUuU Macht am; WILFE WISSCH, daß S16 dank unseligen Bündnisses

zwıschen den radikalsten Nazirevolutionären, den hemmungslosesten eut-
schen Reaktionären un den aggressıvsien deutschen Militaristen ZU Macht
gelangte. Wenn die deutsche Bevölkerung das Naziprogramm willig
men hätte, hätte den Anfangstagen der Partei ceiner Sturm-
iIruppen bedurft, un würde Lal auch keine Konzentrationslager oder die RT  e E A  KLGestapo benötigt haben, Einrichtungen, die z  - sofort nach der national-
sozialistischen Machtübernahme einführte.“‘

Auf legten Einwand mMas noch geantwortet werden. Man sSagl%, die
Wirkung ann iıcht größer SCIMN als die Ursache. Die kleinere Zahl der Ver-
brecher hätte nıemals einNne große Verwüstung anrıchten können, wWwWeCiln

ıcht das schuldbare Versagen des übrigen Volkes Schweigen un indirekter
Mitarbeit hinzugetreten wWAäare. ber Ist gerade die Frage, W1IeW eıt eın

u e  © Versagen vorlag Darüber wird entschieden nach den Grund-
n der Moral un nach der Würdigung der soziologischen Verhältnisse.
Es äst uersti e1inN tieferes Mißverständnis aus dem Weg ZzZu raumcten, namlich Yder Glaube, daß für jede Wirkung der (zeschichte [1€ voll oder ZU ID eil
verantwortlhliche Ursache ezeichnet werden ann. | D fehlt das Gefühl für
die Tragik die besonders Fall der Kollektivschuld zutage Irıtt. Die
Kınzelverantwortung 151 viel klarer übersehen un bestimmen. Wo die
Masse 1n Tätigkeit r  9 kommen NnNeue Gesepe der Massenwirkung und
Massensuggestion, des Trägheitswiderstands Masse un darum auch
der Massenverantwortung A Erscheinung.

Es 1st zweiıfelhaft, ob heute schon Aussicht auf Verständigung ber die
Kollektivschuld besteht Dann MOSE wenıgstiens die ruhige Besinnung autf
die Moralgrundsäge, die Gesegpe der Soziologie un e1iNe große Offenheit für
die Geschichte un das Sprechen Gottes dieser Geschichte die Wege ehnen
Z Frieden un ZU Versöhnung Denn die Frage nach der Kollektivschuld
ISı keine eın akademische Angelegenheit S16 ISt auch ıcht e1in eut-
sches Problem, S16 151 Teilfrage größeren Fragenkomplexes ber den
Weg der Z  en Menschheit /Axmx wahren Völkerfrieden.

Der Wert der anrnelı un das CNrISiNCHNE os
Von Professor Dr. RICHARD EGENTER

Vielleicht 1sSt das die schwerste Aufgabe in der Gegenwart die vergiftete
der erstickte iNNere Kultur unNnseres Volkes wieder aufzubauen. Wer dieser
Aufgabe dient, muß WI1SSeCN, daß auf lange Frist sıch icht mıt Blüten fe  1N-

Geistigkeit wird abgeben können, sondern weiten reisen Grund-
erkenntnisse un sittliche Grundhaltung vermitteln muß. Und doch darf in
ıcht SCTI1INS VO solch primıtı1vem Werk denken. Das klare, einfache Leben
ZuU lehren, 1st Cc1in kostbares Geschenk für olk im Chaos
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